
Beschlüsse 
der Arbeitsrechtlichen Kommission vom 28. Juni 2007 

 
 

1. Anpassung der AVR an die neuen §§ 7 bis 9 der Anlage 5 AVR 
 

A. § 7 Absatz 6 der Anlage 5 zu den AVR 
 

1. In § 7 Abs. 6 der Anlage 5 zu den AVR wird Satz 6 wie folgt geändert: 
„ Für den Freizeitausgleich gilt Abs. 5 Sätze 3 und 4 entsprechend.“ 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 
B. § 8 Absatz 9 der Anlage 5 zu den AVR 

 
1. In § 8 Abs. 9 der Anlage 5 zu den AVR werden in den Sätzen 1 und 3 jeweils die 

Worte „Absätze 2 bis 9“ durch die Worte „Absätze 2 bis 8“ ersetzt. 
2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 

 
C. § 9 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 der Anlage 5 zu den AVR 

 
1. In § 9 Abs. 1 S. 1 und Abs. 2 S. 2 der Anlage 5 zu den AVR wird jeweils das Wort 

„Entgeltberechnung“ durch das Wort „Vergütungsberechnung“ ersetzt. 
2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 

 
D. § 3 der Anlage 5a zu den AVR 

 
1. § 3 der Anlage 5a zu den AVR erhält folgende neue Fassung: 

„In der Dienstvereinbarung kann für den Freizeitausgleich von Bereitschaftsdiens-
ten und Rufbereitschaften der Ausgleichszeitraum entsprechend § 2 verlängert 
werden.“ 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 

E. Musterdienstvereinbarung der Anlage 5a zu den AVR 
 

1. In § 2 Absätze 2 und 3 sowie in § 4 Satz 1 der Musterdienstvereinbarung der An-
lage 5a zu den AVR werden die Worte „§ 8 Abs. 2 und Abs. 3“ durch die Worte „§ 
9 Abs. 4 und Abs. 5“ ersetzt. 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 

F. § 1 Abs. 3 der Anlage 6 zu den AVR 
 

1. In § 1 Abs. 3 Satz 4 der Anlage 6 zu den AVR werden die Worte „§ 9 Abs. 1 Satz 
1“ durch die Worte „§ 8 Abs. 1 Buchstaben (a) – (c)“ ersetzt. 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 

G. § 2 der Anlage 14 zu den AVR 
 

1. In § 2 Absätze 3 und 4 der Anlage 14 zu den AVR werden die Worte „§ 8 Abs. 2 
und Abs. 3“ durch die Worte „§ 7 Abs. 5 und 6“ ersetzt; außerdem werden in den 
jeweiligen Absätzen die Worte „§ 9 Abs. 2, 3 und 6“ durch die Worte „§ 9 Abs. 1, 2, 
3 und 5“ er-setzt. 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 
 
 
 



H. § 3 der Anlage 5b zu den AVR 
 

1. In § 3 Absatz 3 Nr. 13 der Anlage 5b zu den AVR werden die Worte „längstens bis 
zum 31. Dezember 2005“ gestrichen. 

2. Der Beschluss tritt zum 01. November 2006 in Kraft. 
 
2. Modellprojekt Herten 
 

1. Das St. Josefshaus Herten, Hauptstraße 1, 79618 Rheinfelden führt ein Modellpro-
jekt nach Anlage 19 zu den AVR für die Mitarbeiter der neu zu gründenden Integra-
tionsfirma Scala Gebäudemanagement GmbH mit einer von den AVR abweichen-
den Vergütung durch. Grundlage sind die Schreiben der Einrichtung an die Arbeits-
rechtliche Kommission vom 23. Mai 2007 und vom 19. Juni 2007. 
 
Die Mitarbeiter der neu zu gründenden Integrationsfirma erhalten eine von den AVR 
abweichende Vergütung, deren Höhe bei Vollarbeitszeitverhältnissen monatlich 
1.286.- Euro beträgt. Damit wird von den Vergütungsbestandteilen nach Abschnitt III 
der Anlage 1 (Grundvergütung), nach Abschnitt IV der Anlage 1 (Ortszuschlag) und 
nach Anlage 10 (allgemeine Zulage) zu den AVR abgewichen. Eine Vergütungsstei-
gerung erfolgt ausschließlich analog zur linearen Vergütungssteigerung in den AVR. 
Urlaubsgeld und Weihnachtszuwendung werden analog Abschnitt II der Anlage 14 
und analog Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR gezahlt. Die Mitarbeiter werden 
auch nach Anlage 8 zu den AVR in der betrieblichen Altersversicherung der KZVK 
versichert. 
 
Die Einrichtung verpflichtet sich, bis zum 30. Juni 2008 eine Regelung zur Gewinn-
beteiligung der Mitarbeiter des Integrationsunternehmens zu vereinbaren. Diese 
Vereinbarung wird vor Inkraftsetzung der Arbeitsrechtlichen Kommission vorgelegt. 
 
Es werden keine Mitarbeiter aus bestehenden Dienstverhältnisses des St. Josefs-
hauses Herten in diese von den AVR abweichende Vergütung übergeleitet. 
 
Begleitet wird das Modellprojekt von einer paritätisch besetzten Projektgruppe der 
Einrichtung, die einmal jährlich der Arbeitsrechtlichen Kommission Bericht erstattet. 
Sie prüft im Rahmen der Evaluation die Anzahl der Beschäftigungsverhältnisse von 
behinderten und nicht behinderten Mitarbeitern sowie die inhaltliche und ökonomi-
sche Entwicklung des Integrationsunternehmens. 
 
Das Modellprojekt beginnt am 01. Juli 2007 und endet am 30. Juni 2010.  

 
2. Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2007 in Kraft. 

 
 
 
Freiburg, den 28. Juni 2007      Dr. Peter Neher, Präsident 


